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Beschluss 

der Stadtverordnetenversammlung 

 

Satzung über die Verlängerung der Satzung der Stadt Kassel über eine 

Veränderungssperre für das Gebiet zwischen Gartenstraße, Ostring und 

Fuldatalstraße bis einschließlich Hausnummer 14 (Satzungsbeschluss zur 

Verlängerung der Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.901 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Geltungsdauer der bestehenden Satzung der Stadt Kassel über eine 

Veränderungssperre für das Gebiet zwischen Gartenstraße, Ostring und 

Fuldatalstraße bis einschließlich Hausnummer 14 - bekanntgemacht in der 

Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen Nr. 128 vom 4. Juni 2016 - wird zur 

weiteren Sicherung der Planung für den Bebauungsplan Nr. VI/33 

„Fuldatalstraße / Wilhelm-Speck-Straße“ durch die Satzung über die 

Verlängerung der Satzung der Stadt Kassel über eine Veränderungssperre für 

das Gebiet zwischen Gartenstraße, Ostring und Fuldatalstraße bis einschließlich 

Hausnummer 14 nach § 14 (1),   

§ 16 und § 17 (1) Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom  

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), und der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen 

Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 

I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 

2016 (GVBl. S. 167), um ein Jahr verlängert. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung über die Verlängerung der Satzung der 

Stadt Kassel über eine Veränderungssperre für das Gebiet zwischen Gartenstraße, 

Ostring und Fuldatalstraße bis einschließlich Hausnummer 14 (Satzungsbeschluss 

zur Verlängerung der Satzung), 101.18.901, wird zugestimmt. 

 

Petra Friedrich Nicole Eglin 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 




